
Vereinsregisterauszug zum Stichtag 21.03.2011

Allgemeine Daten
Zuständigkeit Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg

ZVR-Zahl 318452235

Vereinsdaten
Name Musikverein St. Stefan ob Stainz

Sitz Sankt Stefan ob Stainz
c/o Keine Eintragung gespeichert

Zustellanschrift 8511 St. Stefan ob Stainz, St. Stefan o. St. 160 B
Land Österreich

Entstehungsdatum 18.11.1975
statutenmäßige

Vertretungsregelung
Der Obmann führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Der Schrift-führer unterstützt
den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte.
Der Obmann vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen des Vereins
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des Obmanns und des Schriftführers,
in Geldangelegenheiten des Obmanns und des Kassiers. Rechtsgeschäfte zwischen
Vorstandsmitglieder und und Verein bedürfen der Zustimmung eines anderen
Vorstandsmitglieds.

Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bszw.
für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von den in Abs. 2 genannten
Vorstandsmitgliedern erteilt werden.
Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegen-heiten, die in den
Wirkungsbereich der GV oder des Vorstands fallen, unter eigener Verantwortung
selbständig Anordnungen zu treffen. Im Innenverhältnis bedürfen diese jedoch der
nachträglichen Genehmig-ung durch das zuständige Vereinsorgan.
Der Obmann führt den Vorsitz in der GV und im Vorstand.
Dem Kappelmeister obliegen die Aufgaben auf rein musikalischem Ge-biet. Er hat für
die Aus- und Weiterbildung der Musiker zu sorgen und ist für die musikalische
Gestaltung aller Vereinsveranstaltungen und Auf-tritte der Kapelle verantwortlich.
Der Schriftführer führt die Protokolle der GV und des Vorstands.
Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vorstands verantwortlich.
Der Jugendreferent ist das Bindeglied zum Vorstand. Er hat die Aufgabe die
Interessen der Jugend wahr zu nehmen. Für sämtliche Meldungen bei Kursen ist der
Jugendreferent zuständig. Aktivitäten sind auch durch den Jugendreferenten im
Bereich der Jugend zu setzen.
Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle des Obmanns, des Schrift-führers oder
des Kassiers, des Kapellmeisters ihre Stellvertreter ein.

Organschaftliche Vertreter
Obmann

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.02.2009 - 31.01.2012

Familienname Gaisberger
Vorname Jürgen

Titel Ing.
Obmann Stellvertreter

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.02.2009 - 31.01.2012

Familienname Summer
Vorname Ernst

Titel Keine Eintragung gespeichert
Kassier

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.02.2009 - 31.01.2012

Familienname Moser
Vorname Josef

Titel Keine Eintragung gespeichert
Kassier Stellvertreter
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Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.02.2009 - 31.01.2012

Familienname Hofer
Vorname Robert

Titel Keine Eintragung gespeichert
Schriftführer

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.02.2009 - 31.01.2012

Familienname Schmid
Vorname Gabriele

Titel Mag.Dr.
Schriftführer Stellvertreter

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.02.2009 - 31.01.2012

Familienname Fuchs
Vorname Sabine

Titel Keine Eintragung gespeichert
Schriftführer Stellvertreter

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

01.02.2009 - 31.01.2012

Familienname Novak
Vorname Konrad

Titel Keine Eintragung gespeichert

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins nach
außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt sich
diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des Vereins über
seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den vorliegenden
Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt, dass
die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig innehaben
oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).

Aussteller BUNDESMINISTERIUM F.INNERES ABT.IV/2 IT-MS
Tagesdatum \ Uhrzeit Montag 21.März 2011 \ 16:31:19
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Signaturwert

0Hz8D7VD2s1SCgvBAcd/GV+YW0mzb/QHLTe5YKxUXD9rdXLlc8SgG/X5oQyx3MXB/uuwnK8OrKasofIEtlMj
BqMF9mpSyMU3+yUBPXnNtKSFDiiz8oDOsF76ANNi8ZE+XrxkimirdkgElI48pH1LZmbG7IZyty2XJr1yo7nF
SwoE3/xyC1RJPOpOOWWFiSICDJn06ySAF0qzb0drkds6qG7/AYjNuC0dtelUetWk7i1WUr0/S1NNpcU4fJHS
ArZfVBIN/baV9xUnKfKgKAvidYnHzecXopMbn4nWFVkM0hxIWx05P+tMD3m7rhmHHiAsxSUOfrE+0sYjxQwl
9SqmjA==

Datum/Zeit-UTC 2011-03-21T16:31:25+01:00

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-     
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT 
           

Serien-Nr. 465297

Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0

Parameter etsi-bka-moa-1.0

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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